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An alle Kunden 

 
 
 

  
 
 
     

 
 
 
Registrierung als Hersteller/Inverkehrbringer gemäß Batteriegesetz (BattG) 
 
Sehr geehrter Damen und Herren, 
  
gemäß § 4 Abs. 1 des am 01.12.2009 in Kraft getretenen Batteriegesetzes (BattG), sind Unternehmen als Hersteller bzw. als 
erstmaliger Inverkehrbringer dazu verpflichtet, gegenüber dem Umweltbundesamt anzuzeigen, dass Batterien und 
 Akkumulatoren in den Verkehr gebracht werden. Diese Anzeige hat bis zum 28.02.2010 zu erfolgen. 
Das Umweltbundesamt hat für die Anzeige/Registrierung eine Internetseite eingerichtet:  
 
www.umweltbundesamt.de/abfallwirtschaft/battg/ 
 
 
Wir bestätigen das wir uns nicht gemäß $ 4 Abs 1 BattG bei der UBA registrieren müssen, da unsere Lieferanten dies bereits 
getan haben bzw. werden. Uns liegen als Nachweise die Bestätigungen vor bzw. erhalten wir diese in den nächsten Tagen.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Michael Dreher (Produktionsleitung) 
 

   An den Kiesgruben 6  
        73240 Wendlingen

  
           Tel. 07024/46860 
             Fax 07024/6295 
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                        info@preisner.de 
 

            Internet 
           www.preisner.de 
 

         HRB 3668 
           Amtsg.Nürtingen 

 

24. Februar 2010 

 


